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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Bei TRACTO wollen wir nicht nur eine Maschine verkaufen, wir möchten Ihnen auch über die gesamte Lebensdauer kompetenten Service 
und beste Unterstützung bieten, damit Sie sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren können. Hierzu bieten wir Ihnen eine Reihe von Service-
leistungen an. Die GRUNDOPLUS Anschlussgarantie gibt Ihnen auch über 
die Gewährleistungsfrist die Gewissheit, Ihre Investition umfangend abgesichert zu haben.

MERKMALE  VORTEILE & NUTZEN

RISIKOMANAGEMENT Risiko- und Kostenkontrolle durch Schutz vor 
  ungeplanten Reparaturen. Somit können die tatsächlichen Gerätekosten 
  genauer abgeschätzt werden, was Ihnen wiederum beste 
  Konkurrenzfähigkeit ermöglicht.

EINFACH ÜBERTRAGBARKEIT Die GRUNDOPLUS ist übertragbar. Wenn Sie sich für eine 
  neue TRACTO- Maschine entscheiden, steigert dies 
  die Attraktivität und Vermarktungschancen ihrer 
  Gebrauchtmaschine, und damit letztlich ihren Wert. 
  Der neue Besitzer muss lediglich TRACTO informieren – das ist alles.

GRUNDOPLUS ist überall anerkannt Reparaturen im Rahmen der GRUNDOPLUS 1 | 2 
  können von TRACTO Kundencentern und autorisierten 
  TRACTO Servicepartnern international durchgeführt werden.

 



GRUNDOPLUSVERTRAG

Firma 

Straße: 

PLZ/Ort/Land: 

Ansprechpartner:

Tel.:

E-Mail:

Und   TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG | Paul-Schmidt-Straße 2 | 57368 Lennestadt 
    Tel.: 02723 8080 | E-Mail: service-innendienst-lennestadt@tracto.com
 
TYP/MODELL 

 15XP  15XPT

 18N  18ACS

 20N  20ACS

 28Nplus

 JCS 130  ACS130

 JCS300  ACS300

 PIT PS60  HP37

 MA07  MA010

SERIENNUMMER    BAUJAHR  

GRUNDOPLUSVERTRAG

VERTRAGSBEGINN   

VERTRAGSDAUER

 nach Ablauf der Gewährleistung + 12 Monate Grundoplus / bis 2000 h -> GRUNDOPLUS 1
  nach Ablauf der Gewährleistung + 24 Monate Grundoplus / bis 3000h  -> GRUNDOPLUS 2  

 

MASCHINENZUSTAND   

  Neumaschine 

  Gebrauchtmaschine  Betriebsstunden:             
  

     Letzte Wartung:                 
  

     Datum letzte Wartung:      

   Bei nichtdurchgeführten oder nachweisbaren Wartungen, ist vor Vertragsabschluss eine kostenpflichtige Inspektion 
  zur Aufnahme des Maschinenzustanded Erforderlich.

SONSTIGE BEMERKUNGEN

Der Kunde erkennt die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG an. 
Ergänzend gelten die nachfolgend abgedruckten Garantiebedingungen.

Unterschrift Kunde:     Unterschrift TRACTO:
                                        

Ort, Datum:
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1. VERTRAGSGEGENSTAND
TRACTO (Garantiegeber) garantiert dem Kunden (Garantienehmer) gegen Zahlung des ver-
einbarten Entgelts (Nettopreis) für die Laufzeit der Garantie, dass an dem unter die Garantie 
fallenden TRACTO Produkt („Maschine“) keine Mängel auftreten, die auf mechanische oder 
elektrische Fehler der Maschine während des normalen Betriebs zurückzuführen sind.

2. UMFANG VON GARANTIEANSPRÜCHEN
Bei Vorliegen eines Mangels der Maschine, der unter diese Garantie fällt, wird TRACTO den 
Mangel durch ein TRACTO Kundencenter oder einen autorisierten TRACTO Servicepartner 
beseitigen lassen (Nachbesserung). Mangelhafte Teile können hierbei nach dem Ermessen von 
TRACTO entweder instandgesetzt oder ausgetauscht werden.

Über die Nachbesserung hinausgehende Ansprüche gegenüber TRACTO sind von dieser 
Garantie ausgeschlossen. Insbesondere ist von der Garantie kein Anspruch auf Lieferung eines 
neuen Produktes (Ersatzlieferung) umfasst. Es bestehen auch keine Ansprüche auf Stellung 
eines Ersatzproduktes für die Dauer der Nachbesserung oder auf Erstattung von Kosten für 
Leih- oder Mietgeräte für die Dauer der Nachbesserung oder auf Schadenersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. Dies gilt auch, wenn ein unter die Garantie fallender Mangel end-
gültig nicht durch Nachbesserung beseitigt werden kann.

Unbeschadet des vorstehenden Absatzes dieser Ziffer 2. steht es TRACTO jedoch frei, die Ma-
schine durch ein Produkt mit gleichen oder im Wesentlichen gleichen Funktionen zu ersetzen, 
wenn die für die Nachbesserung der Maschine erforderlichen Ersatzteile nicht verfügbar sind.

3. GARANTIEVORAUSSETZUNGEN
Voraussetzung für eine Leistung aus dieser Garantie ist, dass während der Laufzeit der Ga-
rantie alle Inspektions- und Wartungsarbeiten nach den Vorgaben von TRACTO durchgeführt 
werden, dass diese Arbeiten sowie allfällige Reparaturen ausschließlich von TRACTO-Nie-
derlassungen oder autorisierten TRACTO-Servicepartnern durchgeführt werden, und dass aus-
schließlich TRACTO- Originalersatzteile und Schmierstoffe verwendet werden. Voraussetzung 
ist ferner, dass die Maschine während der Laufzeit der Garantie nicht untervermietet wird.

4. GARANTIEAUSSCHLÜSSE
Natürlicher Verschleiß (d. h. jede Beeinträchtigung der Maschine durch Abnutzung, die nicht 
durch Mängel in Werkstoff oder Werkarbeit verursacht ist) ist von der Garantie ausgeschlossen.

EBENFALLS NICHT VON DER GARANTIE UMFASST SIND:
• Fremdaufbauten und -einbauten sowie Mängel an der Maschine, die durch solche 

verursacht wurden,
• jegliches Bohrwerkzeug und Bohrgestänge sowie sonstiges Zubehör (gleich ob werk-

seitig eingebaut bzw. geliefert oder nicht),
• routinemäßige und regelmäßige Wartungsarbeiten an der Maschine, die gemäß der 

Maschine beiliegenden TRACTO Betriebs-/ Wartungsanleitung durchgeführt werden 
müssen

• Verschleißteile wie Fahrwerkskette, Fahrwerksführungsrollen, Lafettenlagerung, Kombi-
rollen, Bohrwelle, Verschleißstück, Klemmbacken, Gleitringdichtung, Bentonitpumpen 
Dichtsätze, Bentonit Ventile, Bentonit Ventilsitze, Keilriemen, Lagerschalen,

• Öle und Flüssigkeiten, Batterien
• Zusatzsysteme und -elektronik, die nicht von TRACTO hergestellt wurden, 
• Kosten für den Transport der Maschine zum TRACTO Kundencenter oder autorisierten 

TRACTO- Servicepartner,
• Kosten für den Versand und den Transport von Reparatur-/Ersatzteilen zum TRACTO 

Kundencenter oder autorisierten TRACTO-Servicepartner, 
• Reisekosten des Servicepersonals von TRACTO oder des autorisierten TRACTO-Ser-

vicepartner zur Durchführung der Reparatur der Maschine am Standort des Kunden oder 
an einem anderen Ort, und

• Ansprüche wegen Folgeschäden an anderen Sachen, auch wenn diese durch einen unter 
die Garantie fallenden Mangel verursacht wurden.

• Ansprüche aus der Garantie sind ferner ausgeschlossen, wenn der Mangel dadurch 
entstanden ist, dass

• Vorschriften über den Betrieb, die Behandlung und die Pflege der Maschine  
(z. B. Bedienungsanleitung) nicht befolgt wurden, oder

• die Maschine durch Fremdeinwirkung oder äußere Einflüsse beschädigt wurde (z. B. 
Diebstahl, Vandalismus, Unfall, Naturkatastrophen, Hagel, Feuer, Überschwemmung, 
korrosive Stoffe), oder

• andere als die in der TRACTO Betriebsanleitung beschriebenen Standardmethoden  
zum Betrieb der Maschine verwendet wurden, oder

• die Maschine in einer von TRACTO nicht genehmigten Weise verändert wurde,  
oder die Maschine unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht wurde, oder

• ungeeignete oder inkompatible Ausrüstung eingebaut wurde  
(oder ungeeignete oder inkompatible Anbaugeräte angekoppelt wurden), oder

• ungeeignete Gebrauchsstoffe verwendet wurden, oder
• die Maschine unsachgemäß installiert wurde, oder
• die Maschine unsachgemäß gelagert wurde, oder
• der Kunde einen Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat, oder
• der Kunde trotz Aufforderung nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung  

GRUNDOPLUS
VERTRAGSBEDINGUNGEN

gegeben hat, oder
• der Kunde es unterlassen hat, einen anderen oder den ursprünglich kleineren Mangel 

nicht rechtzeitig beheben zu lassen.
• Ansprüche aus der Garantie sind schließlich ausgeschlossen, wenn
• die Kenn- bzw. Markierungsnummer der Maschine verändert oder entfernt oder der  

Betriebsstundenzähler der Maschine verändert oder manipuliert wurde, oder
• die regelmäßigen Inspektionen oder Wartungen der Maschine nicht gemäß der der 

Maschine beiliegenden TRACTO Betriebs-/Wartungsanleitung oder sonstigen Vor-
gaben von TRACTO durchgeführt wurden, insbesondere mithilfe von Teilen, die nicht 
von TRACTO hergestellt wurden oder nicht von TRACTO oder einem autorisierten 
TRACTO-Servicepartner geliefert wurden oder die nicht den TRACTO Spezifikationen 
entsprechen, insbesondere frisierter Motorteile, Motorölfilter, Luftfilter, Hydrauliköl-
filter und Kraftstofffilter

5. GARANTIEBEGINN UND -LAUFZEIT
Die Laufzeit der Garantie beträgt je nach Vereinbarung alternativ zwölf oder 
24 Monate und beginnt mit dem Ende der Gewährleistungsfrist (d. h. im Regelfall 
mit Ablauf von zwölf Monaten ab dem Datum der Übernahmebescheinigung bzw. 
bei fehlender Übernahmebescheinigung ab Auslieferung).

Die Laufzeit der Garantie endet mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit 
oder mit Erreichen der vertraglich vereinbarten maximalen Betriebsstunden, 
je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Nachbesserungen führen 
weder zu einer Hemmung noch zu einem Neubeginn der Garantiefristen.

6. ABWICKLUNG VON GARANTIEANSPRÜCHEN
Für die Abwicklung der Ansprüche aus dieser Garantie gilt:
Ansprüche aus dieser Garantie können ausschließlich bei einem TRACTO Kundencenter oder 
einem autorisierten TRACTO- Servicepartner geltend gemacht werden.
Ein Mangel, für welchen die Garantie in Anspruch genommen werden soll, ist unverzüglich, 
spätestens jedoch drei Werktage nach Entdeckung bei einem TRACTO Kundencenter oder 
einem autorisierten TRACTO-Servicepartner schriftlich zu melden.
Sofern nicht anders vereinbart, hat der Kunde die Maschine zum vereinbarten Termin an 
das jeweils beauftragte TRACTO Kundencenter oder den jeweils beauftragten autorisierten 
TRACTO-Servicepartner zu liefern.
Ersetzte Teile werden Eigentum von TRACTO.
Für die im Rahmen der Nachbesserung eingebauten oder reparierten Teile kann der Kunde bis 
zum Ablauf der Garantiezeit Garantieansprüche geltend machen.

7. ÜBERTRAGBARKEIT
Im Falle der Veräußerung der Maschine während der Garantiezeit gehen die Rechte aus der 
Garantie auf den Erwerber über, jedoch nicht bevor TRACTO die schriftliche Veräußerungsan-
zeige des Kunden oder des Erwerbers zugegangen ist. In dieser sind Namen und Anschrift des 
Kunden und des Erwerbers zu nennen.

8. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Ist der Garantienehmer Kaufmann oder juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder hat er im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so gilt 
als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser 
Garantie Lennestadt als vereinbart.

9. BESTÄTIGUNG DURCH DEN GARANTIENEHMER
Der Garantienehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Bedienungsanleitung zur 
garantiegegenständlichen TRACTO-Maschine erhalten hat und die obigen  
Garantiebedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG | Paul-Schmidt-Straße 2 | 57368 Lennestadt | Tel. 02723 8080 | info@tracto.com | www.tracto.com TT
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